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Stellungnahme zu den Immissionen der geplanten Erweiterung des Einzelhandelsgebäudes 
an einer möglichen Wohnbebauung auf dem Flurstück Nr. 143/4 in Sigmaringendorf 
 
Ihre Zeichen: Ihre E-Mail vom 26. Juni 2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Schwaiger, 
 
wie gewünscht haben wir die Auswirkungen der Geräuschemissionen des Einzelhandels (Norma-
Markt) nach dessen geplanter Erweiterung auf eine mögliche Wohnbebauung auf dem Flurstück 
Nr. 143/4 in Sigmaringendorf ergänzend zu unserer schalltechnischen Untersuchung 
ACB-0319-8489/02 vom 13.03.2019 geprüft. 
Anlass ist die Stellungnahme des Landratsamt Sigmaringen, die Sie uns auszugweise übersandt 
haben. Demnach ist auf dem ca. 198 m2 großen Grundstück die Errichtung eines Wohnhauses bau-
rechtlich möglich.  
 
Gemäß TA Lärm befindet sich der maßgebliche Immissionsort „bei unbebauten Flächen […] an dem 
am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen“. Bei vollständiger Bebauung des Grundstücks 
unter Beachtung des Mindestabstands von der Grundstücksgrenze ergibt sich eine bebaubare Fläche 
von ca. 60 m2. Da aufgrund des geringen Abstands zur geplanten Bebauung des Marktes 
Reflektionen relevant zum Beurteilungspegel beitragen können, wurde eine vollständige Bebauung 
der bebaubaren Fläche angenommen und die relevanten Flächen wurden als vollständig reflektierend 
(kein Reflektionsverlust, „Schallhart“) berücksichtigt. Auf Grundlage der in unserem Bericht 
ACB-0319-8489/02 beschriebenen Annahmen zu den Emissionen ergibt sich auf Höhe des Erdge-
schosses am nordöstlichen Rand der angenommenen Bebauung ein Beurteilungspegel von 
44,3 dB(A) für den Nachtzeitraum. Dieser Beurteilungspegel wird ausschließlich durch den 
Verdampfer der Kühlung verursacht. Die Platzierung des Kühlers wurde für diese Stelle geplant, da 
so die geringsten Geräuschimmissionen an den vorhandenen Immissionsorten verursacht werden. 
Zu der möglichen Bebauung beträgt der Abstand jedoch nur ca. 7 m. Der Nachtrichtwert der TA Lärm 
von 45 dB(A) in Mischgebieten wird noch eingehalten. Jedoch ist keine Unterschreitung um 
mindestens 6 dB(A) festzustellen und somit ist die Vorbelastung durch weitere Anlagengeräusche 
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und die Gesamtbelastung zu bestimmen. Das weitere Anlagengeräusche dort einwirken kann jedoch 
nahezu ausgeschlossen werden, da die kritischen Gebäudefassaden durch die Eigenabschirmung 
des möglichen Wohngebäudes und die Abschirmung des geplanten Einzelhandelsgebäudes vor 
eventuellen sonstigen Anlagengeräuschen geschützt werden. An der ungeschützten südlichen und 
westlichen Seite des möglichen Wohngebäudes liegen die Beurteilungspegel der Anlagengeräusche 
des Einzelhandels deutlich mehr als 6 dB(A) unter dem Richtwert, sodass dort die Vorbelastung nicht 
geprüft werden müsste. 
Der Tagesrichtwert von 60 dB(A) wird durch den Beurteilungspegel des Einzelhandels an dem 
möglichen Gebäude um 8 dB(A) unterschritten. 
 
Es kann also davon ausgegangen werden, dass auch bei einer Bebauung des Grundstücks mit der 
Flurstücksnummer 143/4 gemäß TA Lärm keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
von dem geplanten Einzelhandel verursacht werden. Es ist jedoch festzustellen, dass während der 
Nachtstunden mit dem Verdampfer der Kühlanlage eine einzige Komponente der technischen Gebäu-
deausrüstung (TGA) bereits den Richtwert der TA Lärm nahezu ausschöpft. Im Falle einer Wohnbe-
bauung auf dem Grundstück wäre also sicherzustellen, dass sich dieses Gerät stets in einem 
optimalen Zustand befindet und die Geräuschemissionen nicht die Herstellerangabe überschreiten. 
Eine spätere Erweiterung der TGA, beispielsweise aufgrund eines größeren Kühlleistungsbedarfs 
oder einer zusätzlichen Lüftungseinrichtung, wäre vermutlich nicht mehr möglich. Sofern das Grund-
stück tatsächlich als bebaubar angesehen wird sollte daher für das Gebäude des Einzelhandels ein 
Kühlsystem ohne Außenaggregate in Erwägung gezogen werden. 
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
ACCON GmbH 
 
 
 
 
i. A. Arno Trautsch 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Lageplan mit Beurteilungspegel an den Fassaden (Tag) 
Lageplan mit Beurteilungspegel an den Fassaden (Nacht) 
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Anlage 1: Lageplan mit Beurteilungspegel an den Fassaden (Tag) 
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Anlage 2: Lageplan mit Beurteilungspegel an den Fassaden (Nacht) 

 


